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spruch zu haben vermeinten, un
ter Anberaumung eines Termini

xeremtorü von sechs Wochen,
zu Angebung und rechtlicher
Begründung ihrer etwaigen
Ansprüche vor Uns sind verab-
ladet worden; Vorgedachte von
Löwensteinsche Erben aber nun
mehr, nach geschehener kepro-
duction dieser edictalium um
Erkennung der Pradusion gegen
alle und jede, so sich binnender
bestirnten Seist mit ihren 2ln*
sprachen nicht gemeldet, gebe
ten , Wir auch diesem Gesuch
zu deferiren rechtlich Uns bewo
gen gefunden haben: Als wer
den alle und jede, welche inner
halb der Vorgedachten Frist ihre
an dem von Löwensteinsche»

Guthe habende Ansprüche anher

nicht angezeigt und begründet
haben, Kraft dieses damit würk-
lich prxcludirt , mithin solche
für erloschen und ungültig hier
mit erklähret, und ihnen der«
halben ein ewiges Stillschwei
gen andurch auferlegt: Auch
soll gegenwärtiges Pl-Xdutlvde-
cret zu begehrter Sicherung des
von Löwenstcinischen Gurhs-
Käufers in den öffentlichen
Blättern bekant gemacht wer
den. Arolsen den -zten Julii
- 786 .

Fürstlich Waldeckl. zur Regie
rung verordnete Prcesident,
Vice - Canzlar, und .Re

gierungs-Räthe das.

Zerbst.

Verpachtungen.
ES soll das mit ansehnlichen

Forellen auch Krebsen reichlich
versehene Fisch-Wasser die
Twiste auf 3 nacheinander fol
gende Jahre auf das Meist-
geboth in 4 Theile, nemlichvon
der Volckmarser Grentze bis an
die Weer Brücke, von da bis

nach Leveringhausen, sodann
bis nach Bilstein und zuletzt
bis an das Niederwahrolderische

 Fisch - Wasser verpachtet wer

den. Diejenigen, welche zu
einem oder dem andern Revier

Belieben tragen , werden stch
den 2vten Septembr. auf der
Forst-Stube alhier emfmden,
darauf biethen und nach dessen
Annehmlichkeit sich des Zu
schlags gewärtigen. Arolsen
den isten August 1786.

Fürstl. Waldeckl. Forst-
Amt das.

Dem-


